
im Bewqßtseln der Erfahrungen auf dem Gebiet der ganisationen auf dem Gebiet der Menschenrechtserzielnmg 
Menscbenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten unterstiltzt werden sollen; 
Nationen für die Frieden_konsolidierung insbesondere von der 
Beobachtermission der Vereinten Nation:m in m Salvador und 
der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kamb0-
dscha, gesammelt werden konnten, 

eingedenk der Erk1llrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabscbiedet wurden', insbesondere des 
Abschnitts TI, Ziffern 78 bis 82, 

1. nlmmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
~ über Menschenrechtserzielrung141, der gemIIß 
ihrer Resolution 48/127 vom 20. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. erkllJrt den am 1. Januar 1995 beginnenden Zehn
jabreszeitraum zur Deknde der Vereinten Nationen für Men
schenrechtsmziehung; 

3. begrqJJt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Aktionsplnn für die Deknde der Vereinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung (1995-2004)14' und bittet 
die Regierungen, Stellungnahmen vorzulegen, um den Ak
tionsplnn zu ergänzen: 

4. bittet den GeneraIsekretII, zu dem in Ziffer 3 genann
ten Zweck Vorschllige zu unterbreiten und dabei die von den 
Regierungen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu 
beri1cksichtigen: 

5. appeUien an alle Regierungen, zur Durchfi1brung des 
Aktionsplnns beizutragen und sich verstärkt um die Beseiti
gung des Analphabetentums zu bemühen und Erziehung und 
Bildung auf die volle Entfaltung der menschllehen Persönlich
keit und die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten auszurichten; 

6. fordert die staatlichen und Dichtstaatliehen Ein
richtungen im Bildungsbereich 1IQChdrtlckl/ch at.if, sich 
verstärkt um die Ansarbeitung und Durchfi1brung von 
Programmen für Menschenrechtserzle1mng zu bemi1hen, wie 
in dem Aktionsplnn empfohlen, indem sie insbesondere 
einzelstaatliche Plllne auf dem GebIet der Menschenrechts
erziehung ausarbeiten und du:rchfllhren: 

7. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
~::;:::=hte, die DurchfDhrung des Aktionsplnns ZU 

8. ersucht das Sektetariats-Zenttum für Menschenrechte 
und die Menschenrechtskonmrission, in Zusammenarbeit mit 
den MitgJiedstanten den Organen für die Überwachung der 
Anwendung der Menschenrechtsilbereinki1n und anderen in 
Betracht kommenden Organen und zustlindigen nlchtstaatU
chen OJganisationen, die Bemühungen des Hohen JCommissars 
zur Koordinierung des Aktionsplnns ZU untersti1tzen; 

9. ersucht den GeneraIsekteIIl, die Schaffung eines vom 
Zentrum für Menschenrechte zu verwaltenden freiwilligen 
Fonds für Menschenrechtsmziehung in Erwllgung zu ziehen, 
aus dem insbesondere die Tlltigkeiten der Dichtstaadlchen Or-

1<' A/491261-EI1994/110 und Add.l. 
1<. A/491261-EI1994/110/Add.l, AnItaog. 

10. bittet die SonderoJ:ganisationen und Progtamme der 
Vereinten Nationen, innerha1b ihres Zustindigkeitsberei.ehs 
einen Beitrag zur DurchfDhrung des Aktionsplnns zu 1eiBten; 

11. ersucht den Generalsekretii, diese Resolution a11nn 
Mitgliedern der intematlona1en Gemeinschaft und den mit 
Menschenrechts- und Bildnngsfragen befaßten zwischen
staatlichen und Dichtstaatliehen Organisationen zur Kenntnis 
zubringen; 

12. fordert die internationalen, regionalen und lllllionalen 
DichtstaatJichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale GerechtIgkeit eintre
tenden Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, PlIdagogen, reli
giöse Organisationen und die Medien at.if, sich stärker an der 
schulischen und auBenichulischen Menschenrechtsmziehung 
zu beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei 
der praktischen Umsetzung der Deknde der Vmeinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung znsammenzuarbeiten; 

13. ersucht die bestehenden Organe für die Oberwaehung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu 1egen, daß die Mitgliedstaaten ihrer intemationa1en 
Verpflichtnng zur Fllrderung der Menschenrechtsmzung 
nachkommen; 

14. beschließt, diese Frage auf ihrer fDnfzigsten Thgung 
untm dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln 

94. PlenonIIvmg 
23. Dezember 1994 

49/185. Menscl1eJU"eclrte und 'Thrrorlswns 

Die GeneralveTSlll1l11llung, 

geleitet von den Clrlmdslitwl der Cbartn der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erk1IIrung der MenschenrechteIl 
und der Internationalen Menschenrechtapa17, 

eingedenk dessen, daß das wichtigate und grundlegendate 
Menschenreeht das Recht auf Leben ist, 

unter HInweIs auf die Erklllrung und das Aktionsprogmmm 
von Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/46 der Men
schenrechtskommlssion vom 4. Mlirz 1994" und der Resolu
tion 1994/18 der Untmkommisoion für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Sehutz von Minderheiten vom 
25. Augost 1994143

, 

erneut erkllJmu:l. daß alle Mitgliedstaaten verpfIlchtet sind, 
die Menschenreehte und Grundfreiheiten zu fl!rdem und zu 
sch\llzen und daß außerdemjedet einmlnc bestrebt sein sollte, 
ihre univmse1le und effektive Anerkennung und Binbaltung zu 
sichern, 
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e1'llStluqt beso'8t Ober die flagranten Verletzungen der 7. beschließt, diese Frage auf ihrer fflnfzigsten 'IlIgung 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragenn zu behandeln, 
werden. 

kbhqft bek/ogend, daß mehr und mehr uuschuldige Men
schen, duruuter auch Frauen, Kinder und iIltere Menschen, von 
'I.1:mlristen im Zuge wahlloser und willkOrIicher Gewalt- und 
'Thrrorhandlungen. die unter keinerlei Umstlluden gerechtfer
tigt werden kötmeu, getötet, massakriert oder verstilmmelt 
werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbludung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illega1en Waffen
und Drogeulumdel und die damit verbundene Begelmug von 
schweren Verbrechen wie Mord, Entfilbnmg, Kllrperverlet
zuug und Raub, 

eingedenk der Notwendigkeit. die Menschenrechte und die 
Garautieo flir den einzelnen im Eink1aug mit den einschlägigen 
internationalen Qr1mdsätren und Obereinkllnfteu auf dem Ge
biet der Menschenrechte, insbesondere dem Recht aufLeben, 
zu schützen, 

1. verurteilt erneut unmißverstlJndllch alle Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Thrrorismus als Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die Menschenrechte, die Gnmdfreiheiten 
und die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale 
Unversehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig koPStituierte Regierungen destabilisiereu die pluralisti
sche BOrgergese11schaft UDtergtaben und schild1iche Folgen flir 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

2. bekundet ihre So/üJ4rlU# mit den Opfern des Terr0ris
mus; 

3. fonlert die Staaten arJf, im Einklang mit den interna
tionalen Menschenrechtsnormen alle notwendigen und wirk
samen Maßnahmen zu ergreifen. um alle terroristischen 
Handhmgen, wo inuuer und von wem auch inuuer sie began
gen werden, zu verhindern, zu bekllmpfen und zu beseitigen, 
und fordert die internationale GemeinscIuüt nachdrOcklich auf, 
ihre ZlIS!!!ll!ll~t im Kampf gegen die Bedrohung des 
Thrrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene ZU verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitg1ieAstaaten ZU der möglichen Schaffung eines freiwi11igen 
Fonds der Vereinten Nationen flir Opfer des Thrrorismus 
einzuholen und der Genera1versamm1ung auf ihrer flInfzigsten 
Thgung einen Bericht zur Behandlung vorzulegen. der die 
diesbezOglichen Stellungnahmen der Mitgliedstaaten enthlilt; 

S. ersucht den GeneralsekreUlr D14fJenlem, den Wortlaut 
dieser Reso1ution allen Mitg!iedstaateu sowie den zustlIndigen 
Sonderorganisatonen und zwischenstaatficben Organisationen 
zur Behandlung zu Obermitte1n; 

6. ermutigt die Sonderberichterstatter, Sonderbeauf
tragten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission 
sowie die Vertragsorgane, den Folgen der Handlungen, 
Methoden und Praktiken tertnristischer Gruppen im Rahmen 
Ihres jeweiligen Mandats entsPrechende Aufmerksamkeit zu 
schenken; 

94. Pk1lfJl'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/186. Andere AnsIi1ze sowie MIttel und Wege hmerbaIb 
des Systems der Vetelnlen Nationen zur Irr J ,'eil 
GewIIhrIeIstung der effektiven AnsIIhtmg der Men
sehennclIte und Grundfreihelten 

Die Generalve1'SlJ1ll11llung, 

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebmcht haben, den Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die WUrde und den 
Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie VOD groBen und k1einen Nationen erneut 
zu bela:äftigen und internationale Einrichtungen in .Anspruch 
zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fIlrdern, 

sowie unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusammenarbeit herbeizuflIhren, um interna
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultnre11er oder 
hum8mtllrer Art zu lösen und die Achtung vor den Meu-

. schenrechten und Gruudfreiheiten tlIr alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu flirdem und 
zu festigen. 

unter Hervorhebung der BedentUDg und GDlt!gkeit der 
Allgemeinen Erk1iinmg der Menschenrechtell und der interna
tionalen Meuscheurecbtspaktel1 flir die Farderuug der Achtung 
und Einha1tUDg der Menschenrechte und Gruudfreiheiten, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 321130 vom 16. De
zember 1977, in der sie beschloß, daß bei der Ausriehtung der 
könftigen Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Meu
schemechtsfragen die in der genannten Resolution enthaltenen 
Gedanken berilcksichtigt werden sollen, 

unter Hervorhebrmg der besonderen Bedeutung der Ziele 
und Gruudsiltze, die in der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung _köndet wenIen, welche in der An1nge zu ihrer 
Resolution 411128 vom 4. Dezember 1986 enthalten ist, 

erneut erklilrend, daß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwick1ung ein unverzichtbarer BesfandteiI des Prozesses der 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen flir die volle 
Ausübung und Wahrung aller Menschenrechte und Gruud
freiheiten ist, 

unter BertJckslchttgug der Schlußdokumente der im Sep
tember 1992 in lakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Dichtgebundenen Ulnder'44, 

erneut erkIilrtmd, daß das Recht auf Entwick1ung ein 
unverilnßerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Bntwick1ungschanceu ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 




